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Bauten an Wegen und Waldungen . 65

zuläſſig iſt , angebracht wurden . In dieſem Falle iſt Ent⸗
ſchädigung zu leiſten , ſofern nicht ſchon nach den früher gel⸗
tenden Beſtimmungen die Anlage vorſchriftswidrig erfolgt iſt .

Uber die Nothwendigkeit der Beſeitigung entſcheidet die
Verwaltungsbehörde , über Vorausſetzungen und Höhe der
Entſchädigung das Gericht .

2. Geſetz vom 20 . Februar 1868 , die Aulage der
Ortsſtraßen und die Feſtſetzung der Baufluchten

u . ſ w. betreffend .
Art . 15 . Soweit Landſtraßen zugleich als Ortsſtraßen

dienen , iſt für die einzuhaltende Fluchtlinie und Straßenhöhe
der feſtgeſtellte Bauplan maßgebend , in Ermangelung eines
ſolchen aber nach Artikel 11 zu verfahren . “)

b. Bauten in der Nähe von Waldungen .

Forſtgeſetz vom 15 . November 1833 .

( Regierungsblatt Seite 5. )

3. Kapitel .
Vom Bauen in der Nähe von Waldungen .

§ 57 . In Waldungen oder in einer Nähe derſelben von
weniger als vierhundert Fuß ( 120 Meter ) dürfen keine Wohn⸗
oder andere Gebäude angelegt werden .

Das Wiederherſtellen und Erweitern von erlaubter Weiſe
bereits beſtandenen Gebäuden iſt unter dieſem Verbote nicht
begriffen .

Beſchränkungen der Bauerlaubniß aus anderen als forſt⸗
polizeilichen Gründen bleiben vorbehalten .

§ 58 . ( Nach der durch das Geſetz vom 27 . April 1854
abgeänderten Faſſung . ) Die Vorſchrift des vorhergehenden
Paragraphen gilt nicht für die im Zuſammenhang mit einem
Orte errichteten Gebäude und Werke , die mit der Gemeinde

Pr dem Weiler , wozu ſie gehören , einen geſchloſſenen Ort
bilden .

§ 59 . Eine Ausnahme von dem Verbote des § 57 kann

Die übrigen Beſtimmungen des Geſetzes Seite 3 und 67 .
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66 Bauten an und in Gewäſſern .

die Staatsforſtbehörde nur nach Vernehmung des Forſtamts ! )
und derjenigen bewilligen , welche innerhalb einer Entfernung
von vierhundert Fuß , von der Bauſtelle an gerechnet , Wal⸗

dungen beſitzen.
Wird ein ſolches Bauweſen ausnahmsweiſe erlaubt , ſo

darf darin gleichwohl , ſofern ſich die Bewilligung nicht aus⸗

drücklich hierauf erſtreckt , keine Werkſtätte zur Bearbeitung von

Holz und keine Niederlage zum Holzhandel errichtet werden .

c. Buuten an und in Gewäſſern .

Waſſergeſetz vom 25 . Auguſt 1876 .

Art . 86 . Wer in einem öffentlichen Gewäſſer ?) oder an

dem Ufer eines ſolchen Gewäſſers , ſoweit das Ufer unter dem

Hochwaſſer liegt , ſei es zum Schutz gegen Uferangriff oder

Überſchwemmung , ſei es zur Überbrückung oder zu anderen

Zwecken , Bautens ) vornehmen oder beſtehende Bauten erheb⸗

lich ändern will , hat die vorgängige Genehmigung der Ver⸗

waltungsbehörde “) einzuholen .
Durch bezirks - oder ortspolizeiliche Vorſchrift kann das

Gleiche für ſolche Bauten an nicht ſchiff - oder floßbaren Ge⸗

wäſſern oder an einzelnen Strecken ſolcher Gewäſſer vorge⸗

ſchrieben werden .

Waſſer⸗ und Uferſchutzbauten , welche von techniſchen
Staatsbehörden geleitet werden , unterliegen vorſtehenden Be —

ftimmungen nicht .

7
) Jetzt die Domänendirektion nach Vernehmung der Bezirks⸗

orſtei .
) Als öffentliche ſind diejenigen Gewäſſer , bezw . Strecken eines

Gewäſſers zu betrachten , welche bei Inkrafttreten des Waſſergeſetzes
zur Schifffahrt oder Flößerei mit gebundenen Hölzern dienen , oder
welche in den letzten 25 Jahren vorher durch die zuſtändige Behörde
für ſchiff⸗ oder floßbar erklärt ſind . Es ſind das der Rhein , der
Neckar , der Main , die Wuttach , die Kinzig mit ihren Nebenbächen ,
die Murg , die Enz , die Würm , die Nagold und die Taubermündung .

) Unter Bauten im Sinne des Artikels 86 ſind nicht bloß
Hochbauten zu verſtehen , ſondern jede bauliche Herſtellung , z. B. die
Errichtung von Ufermauern , Dämmen , Korrektionen , Brücken , Wegen ꝛc.

) Zuſtändig zur Ertheilung der erforderlichen Genehmigung iſt
der Bezirksrath , über das Verfahren vergl . die § § 78 und 1 —12 der
Vollzugsverordnung zum Waſſergeſetz ( Seite 101 .
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